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[17 . Jahrhundert ] B
ZWEI ARTIKEL AUS DEN ÖFFNUNGEN DES GOTTESHAUSES MURI

Güter , die dem Gotteshaus " fridschazig " [Abgabe für Gewährung
von Schutz ] sind , fallen , sofern deren Besitzer ohne eheliche
Erben sterben , wieder an das Gotteshaus zurück.



Wer den Zins auf St . Martin nicht pünktlich entrichtet , soll

mit 3 Pfund gebüsst und bis zu deren Bezahlung eingesperrt wer¬
den.

Alle Güter , die dem Gotteshaus " eigen " sind und mehr als 6

Pfennige gelten , sind fall - und ehrschatzpflichtig.

- Blatt 58 V leerAH 17 , 58
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